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	Text – TWO 2012/2013
	Text – TWO 2013/2014

	§ 8 DIE SPIELREGELN UND DIE BEDENKZEIT
2. Bedenkzeit
a. Für die Kärntner Liga und Unterliga gilt: 40 Züge in 
90 Minuten und danach 30 Minuten + 30 Sekunden pro Zug. Ab dem Spieljahr 2013/2014 auch für die Bezirksliga und 1. Klasse.
b. Für Bezirksliga und 1. Klasse gilt für das Spieljahr 2012/2013:
2 Stunden für die ersten 40 Züge (1. Zeitkontrolle) 
+ 1 Stunde zur Beendigung der Partie.
Mechanischen Uhren sind vor Spielbeginn so einzustellen, dass sie bei der 1. Zeitkontrolle 6 Uhr anzeigen.
	§ 8 DIE SPIELREGELN UND DIE BEDENKZEIT
2. Bedenkzeit
a. Für die Kärntner Liga, Unterliga, Bezirksliga und 1. Klasse gilt: 40 Züge in 90 Minuten und danach 30 Minuten + 30 Sekunden pro Zug ab dem 1. Zug.

	§ 12 DIE LIGEN, KLASSEN, AUF- UND ABSTIEG
1. Die Kärntner Mannschaftsmeisterschaft umfasst folgende Ligen, Klassen und Anzahl von Mannschaften:
Spielklasse: Mannschaften je Spielklasse SpielerInnen je Mannschaft
Kärntner Liga 1 x 12   8
Unterliga        1 x 12   8
Bezirksliga: Je nach Nennung 8
1. Klasse West/Mitte/Ost   Je nach Nennung   5
Jugendliga                         Je nach Nennung   4
	§ 12 DIE LIGEN, KLASSEN, AUF- UND ABSTIEG
1. Die Kärntner Mannschaftsmeisterschaft umfasst folgende Ligen, Klassen und Anzahl von Mannschaften:
Spielklasse: Mannschaften je Spielklasse SpielerInnen je Mannschaft
Kärntner Liga 1 x 12   8
Unterliga        2 x   6   8 oder 2 x 10
Bezirksliga: Je nach Nennung 8
1. Klasse West/Mitte/Ost   Je nach Nennung   4
Jugendliga                         Je nach Nennung   2
Seniorenmannschaftsmeisterschaft – je nach Nennung 2
Kärnten Cup – je nach Nennung 4

	
§ 12 DIE LIGEN, KLASSEN, AUF- UND ABSTIEG
2. Für den Auf- und Abstieg gilt:
a. In der Kärntner Liga hat der Meister das Recht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga Mitte.
In der Unterliga haben die ersten beiden Mannschaften das Recht zum Aufstieg.
In den Bezirksligen haben die Meister das Recht zum Aufstieg.
In den 1. Klassen haben die Meister das Recht zum Aufstieg.
b. Ist dies nicht möglich oder wird darauf verzichtet, geht das Recht auf die nächstplatzierte Mannschaft
über und so fort.
c. Absteigen müssen aus der Kärntner Liga, Unterliga und den Bezirksligen so viele Mannschaften,
dass unter Berücksichtigung von Absteigern, Aufsteigern und Rücktritten zwölf Mannschaften verbleiben.


	
§ 12 DIE LIGEN, KLASSEN, AUF- UND ABSTIEG
2. Für den Auf- und Abstieg gilt:
a. In der Kärntner Liga hat der Meister das Recht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga Mitte.
In der Unterliga haben die Meister der beiden Unterligen das Recht zum Aufstieg.
In den Bezirksligen wird die Aufstiegsregelung vom Vorstand des KSV im Zuge der Auslosung festgelegt.
In den 1. Klassen haben die Meister das Recht zum Aufstieg.
b. Ist dies nicht möglich oder wird darauf verzichtet, geht das Recht auf die nächstplatzierte Mannschaft über und so fort.
c. Absteigen müssen aus der Kärntner Liga, Unterliga und den Bezirksligen so viele Mannschaften,
dass unter Berücksichtigung von Absteigern, Aufsteigern und Rücktritten zwölf bzw. 10 Mannschaften verbleiben.




